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B. How to Claim

1st. The most important step is to notify the company, where the 
problem has been originated, eg. related to services, then con-
tact said company, or if related to the contract, the salesman 
or representative of the mother company. However the most 
recommended form of communication is the written one and 
this should be sent through adequate channels such as a bu-
reau fax, which include certified confirmation of the content 
and date.

2nd.If in the original contract it is stated that the company is sub-
ject to consumer arbitration, then the user can solicit this 
service from the said organisation, where the company is 
registered. This process is free and has a maximum duration 
of six months as from the date of registry and whose findings 
published through an official channel, should be respected by 
both parties. This process is regulated through the Royal De-
cree Nº213/2008,of the 15th Feb relating specifically to con-
sumer arbitration.

3rd. Another possible option, if the fi rst claim has not been attended 
to in a reasonable period of time, is to contact the local council 
Consumer Offi  ce, where the user should be able to receive suffi  -
cient information about pertaining consumer rights as well being 
able to formulate any claim through related documents obtained 
from the said offi  ce.

The other option is to go directly to the local Consumers´ Organi-
sation, where the user should have access to all the data related 
to the said company, as well as documentation on this type of 
contract and also on publicity leafl ets. They will also give advice 
on all the related legal rights as well as beginning the process of 
formulating any claims.

4th. There is also the possibility of formulating a legal claim through 
a law court, but here the user would require a lawyer and legal 
representation through a solicitor. 
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C. Where to Claim

The National Consumer Institute.

Príncipe de Vergara Nº 10, 28006 – Madrid, Spain
Tel. (34) 91.822.44.40/63.
E-mail address: inc@consumo-inc.es 

CECU (The Confederation of Consumers and Users).

Mayor Nº 45, 2nd fl oor, 28013 – Madrid, Spain.
Tel. (34) 91.364.13.84
E-mail address: cecu@cecu.es

The European Consumer Centre.

Príncipe de Vergara Nº 54, 28006 – Madrid, Spain
Tel. (34) 91.822.45.55
E-mail address: inc@consumo-inc.es 



Program funded by the Ministry of Health and Consumer Aff airs - 
The National Institute for Consumer Aff airs.

Its content is the sole responsibility of CECU.
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Teilzeitwohnrecht oder 

Time-Sharing
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1. Was bedeutet Teilzeitwohnrecht?

A. Einführung

Das Teilzeitwohnrecht an Ferienwohnungen, das auch als Wohnnutzungsrecht  
oder Time-Sharing bezeichnet wird, ist in Spanien seit über dreißig Jahren sehr 
beliebt. Diese Form der Nutzung von Ferienwohnungen ist besonders an der Mit-
telmeerküste des Ostens und Südens Spaniens sowie auf den Inseln vorzufi nden 
und wird vor allem von Spaniern und Bürgern aus anderen europäischen Ländern 
wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien genutzt.

Neben anderen fi nanziellen Vorteilen für den Verbraucher und dem hohen Grad der 
Abwechslung durch die Möglichkeit des Tausches, indem der Nutzer jeweils eine 
Ferienwoche an verschiedenen Orten verbringt, ohne jedes Jahr dasselbe Ziel wie-
derholen zu müssen, bringt das Time-Sharing auch einen Vorteil für die Umwelt mit 
sich: Durch die Konzentration von Ferienwohnungen in einem Gebäude und die 
Nutzung derselben auch außerhalb der Hochsaison im Sommer nimmt das Gesamt-
volumen von Bauten, die ausschließlich dem Fremdenverkehr dienen, ab. Anderer-
seits enthält dieses System aber auch Nachteile, die in vielen Fällen zu Reklamatio-
nen geführt haben, wie beispielsweise der Betrug durch unseriöse Anbieter in dieser 
Branche, mangelhafte Information, Probleme bei der Organisation des Wohnungs-
tausches etc. Diese Art von Problemen hat dazu geführt, dass viele Erwerber eines 
Wohnnutzungsrechts es nicht geschaff t haben, ihre Ferienwohnung wie geplant 
eine Woche lang zu nutzen. Wenn man bedenkt, dass es sich hierbei um eine Zeit 
der Erholung handeln sollte, ist der erlittene Schaden besonders hoch.

Im Folgenden sollen die Schlüsselpunkte dieses Produkts erläutert werden, um 
dem Verbraucher die notwendige deutliche Information zur Verfügung zu stellen, 
die er benötigt, wenn er einen Vertrag über Teilzeitwohnrecht abschließen möch-
te. Dabei sollen wichtige praktische Aspekte in den Vordergrund gestellt werden, 
sodass die Ferienwoche für den Nutzer wirklich zur Erholung werden kann.
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B. Produktbeschreibung und Unterschiede zu 
     ähnlichen Produkten

Der Abschluss eines Vertrags über ein Wohnnutzungsrecht oder Teilzeitwohnrecht 
an einer Ferienwohnung gibt dem Erwerber das Recht für eine vertraglich fest-
gelegte Zeit von mindestens einer Woche pro Jahr eine möblierte Wohnung zu 
bewohnen und darüber hinaus alle Serviceleistungen der dazugehörigen Ferien-
anlage zu nutzen.

Mit dem Abschluss des Vertrags erwirbt der Verbraucher im Allgemeinen auch die 
Dienstleistungen einer Agentur, die den Tausch des Nutzungsrechts verschiedener 
Wohnungen organisiert, sodass der Verbraucher die Möglichkeit hat, die Nutzung 
seiner Ferienwoche mit der einer Wohnung an einem anderen Ort zu tauschen. Die-
ser Service ermöglicht zum gleichen Preis, bei Bezahlung der zusätzlichen Gebühren 
für den Tauschservice, eine Ferienwoche pro Jahr jedes Mal an einem anderen Ort zu 
genießen und stellt somit einen der attraktivsten Anreize dieses Produkts dar.
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Abgesehen von diesem Produkt werden je-
doch auf dem Markt auch andere ähnliche 
Produkte angeboten, die aber eigentlich 
kein Teilzeitwohnrecht oder Time-Sharing 
darstellen und bei denen der Verbraucher 
auch nicht durch den spezifi schen Schutz 
abgedeckt ist, der durch die Gesetzgebung 
für diese Branche, das Gesetz 42/1998 vom 
15. Dezember über Teilzeitwohnrechte an 
Immobiliengütern für den Fremdenver-
kehr, gewährleistet wird. Die verbreitetsten 
Produkte, die Verwirrung stiften und kein 
Wohnnutzungsrecht im Sinne der geltenden 
Gesetzgebung darstellen, sind folgende:

© Ferienprogramme und -pakete mit Wohnnutzungsrecht an Ferienwoh-
nungen, deren Vertragsdauer weniger als drei Jahre beträgt, selbst wenn 
die Dauer auf bis zu fünfzig Jahre verlängerbar ist. Das bedeutet, dass ein 
Vertrag über Teilzeitwohnrecht immer eine Dauer von mehr als drei Jahren 
und weniger als fünfzig Jahren haben muss.

© Langfristige Ferienprodukte:

© Hierbei handelt es sich um Produkte, die wie ein Wohnnutzungsrecht an 
Immobilien für den Fremdenverkehr aussehen, aber deren Dauer pro Fe-
rienaufenthalt weniger als sieben aufeinanderfolgende Tage beträgt. Das 
bedeutet, dass ein Time-Sharing-Vertrag immer eine Aufenthaltsdauer von 
mindestens sieben Tagen pro Jahr beinhalten muss.

© Wohnnutzungsrechte an beweglichen Gütern wie beispielsweise schwim-
mende oder fl iegende Hotels, Wohnwagen, Kreuzfahrten etc.

© So genannte „Ferienclubs“, für die der Urlauber eine Mitgliedschaft erwirbt, 
die ihm das Recht zum einwöchigen Ferienaufenthalt an verschiedenen 
Orten gibt, worin jedoch kein wirkliches Teilzeitwohnrecht enthalten ist.

© So genannte „Condo-Hotels“, ein neues Produkt, das darin besteht, dass 
der Urlauber ein Hotelzimmer kauft und somit das Recht erwirbt, dieses für 
eine vertraglich festgelegte Zeit zu nutzen, während sich in der restlichen 
Zeit des Jahres ein Hotelunternehmen um die Nutzung des Zimmers küm-
mert und dieses entsprechend dem Vertrag vermietet.
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C. Tauschservice

Wie bereits oben erwähnt, ist der Tauschservice eine der attraktivsten Eigen-
schaften des Teilzeitwohnrechts an Ferienwohnungen bzw. Time-Sharings. 

Das Tauschrecht ermöglicht dem Verbraucher, die vertraglich geregelte Ferien-
woche pro Jahr an einem bestimmten Ort gegen eine Woche an einem ande-
ren Ort zu tauschen. Dieser Service wird von einem spezialisierten Unterneh-
men erworben und ist optional, d. h., es handelt sich hierbei um kein Recht, 
das direkt mit dem Erwerb des Wohnnutzungsrechts verbunden ist, sondern 
um ein Recht, das, insofern es erworben wird, von einem zweiten Vertrag ge-
regelt wird, der nicht im Vertrag über das Wohnnutzungsrecht eingeschlossen 
ist, sondern lediglich von diesem abhängt und zum selben Zeitpunkt abge-
schlossen werden kann wie dieser, wobei beide Verträge im selben Dokument 
aufgenommen werden können. Das bedeutet auch, dass für den Tauschser-
vice eine besondere konkrete Gebühr bezahlt werden muss. Das o. g. Gesetz 
erwähnt diese Art von Service und enthält die Verpflichtung, eine Reihe von 
Daten in den Vertrag aufzunehmen sowie den Tauschservice im Werbematerial 
zum Time-Sharing ausdrücklich zu erwähnen.

D. Eigenschaften dieses speziellen Teilzeitwohnrechts

Für die Nutzung von Ferienwohnungen in Form von Teilzeitwohnrechten sieht das 
Gesetz eine Reihe von verpfl ichtenden Aufl agen vor.

Schon vor der formellen Erklärung dieser Nutzungsform in öff entlicher Urkunde 
und der anschließenden Eintragung im Grundbuch, muss der Bauherr/Anbieter 
und/oder Eigentümer des Gebäudes oder Ferienkomplexes folgende Aufl agen 
erfüllen:

© Eintragung des Abschlusses der Bauarbeiten bzw. bei Objekten, die sich 
noch im Bau befi nden, der Neubauerklärung

© Besitz der Bewohnbarkeitsbescheinigung sowie der Lizenzen für Aktivitä-
ten im Fremdenverkehrsbereich, zur Eröff nung und Erstbewohnung; Besitz 
einer Baugenehmigung, insofern sich das Objekt noch im Bau befi ndet

© Vertrag mit einem Dienstleistungsunternehmen über die notwendigen 
Serviceleistungen bzw. Genehmigung, diese selbst anzubieten
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© Abschluss einer Haftpfl ichtversicherung, die Tätigkeiten im Rahmen der 
Werbung abdeckt, und einer weiteren, die Schäden abdeckt, die im Rah-
men der Bewohnung durch die Kunden entstehen, sowie der entsprechen-
den Feuer- und allgemeinen Schadensversicherungen

© Insofern sich das Objekt noch in Bau befi ndet, muss der Eigentümer über 
eine Bürgschaft oder eine Kautionsversicherung zu Gunsten der zukünfti-
gen Erwerber verfügen, die den Wert des Gesamtobjekts einschließlich der 
zukünftigen Möbel abdeckt. Dadurch soll gewährleistet werden, dass im 
Fall des Verzugs bei der Fertigstellung bzw. des Fehlens eines Möbelstücks 
in einer Wohnung die Erwerber bei Vertragsaufl ösung die garantierte Bürg-
schaft bzw. Entschädigung erhalten können. Nichtsdestotrotz wird ihnen 
auch unabhängig von der Vertragsaufl ösung ein Schadenersatz zuerkannt, 
selbst wenn dieser nicht durch Bürgschaft bzw. Kautionsversicherung ab-
gedeckt sein sollte.
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Nach Erfüllung der o. g. Schritte muss der Baueigentümer die Nutzungsform des 
Teilzeitwohnrechts eintragen lassen, was wie bereits erwähnt in Form einer öf-
fentlichen notariellen Urkunde geschieht.  Aber auch danach kann er noch nicht 
mit dem Teilzeitwohnrecht handeln, bevor dieses nicht in das zuständige Grund-
buch eingetragen ist, denn das o. g. Gesetz schreibt vor, dass im entsprechen-
den Vertrag mindestens die Daten enthalten sein müssen, die sich ausdrücklich 
auf die Eintragung der Nutzungsform im Grundbuch beziehen. Darüber hinaus 
schreibt das Gesetz vor, dass bei der Ausstellung der öff entlichen Urkunde das 
Dienstleistungsunternehmen vertreten sein muss, das die entsprechenden Ser-
viceleistungen ausführen wird, es sei denn, der Eigentümer erklärt ausdrücklich, 
dass er dies selbst tun wird.
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Die notarielle öff entliche Urkunde muss mindestens folgende Daten enthalten:

© Beschreibung des Gebäudes, das per Teilzeitwohnrecht genutzt werden soll

© Beschreibung der einzelnen Wohnungen, die entsprechend fortlaufend 
nummeriert sein müssen; Festlegung, welche Wohnungen per Teilzeit-
wohnrecht und in welchem Zeitraum des Jahres genutzt werden sollen, 
insofern die Immobilie auch zu anderen touristischen Zwecken genutzt 
wird

© Festlegung der Teilzeiträume für jede Wohnung und der jeweiligen Dauer

© Erwähnung der im späteren Teilzeitwohnrecht enthaltenen Serviceleistun-
gen, die den Erwerbern gegenüber angeboten werden sowie ob für diese 
der Eigentümer oder Dritte zuständig sind

© Satzung der Nutzungsform, ohne dass durch diese eine zusätzliche Ein-
schränkung oder Verpfl ichtung für die Erwerber des Teilzeitwohnrechts 
entsteht

© Daten der Eintragung ins Grundbuch sowie weitere städtebauliche, katas-
teramtliche und touristische Daten des Gebäudes

© Angaben zu den Nebenkosten und den Gebühren der Dienstleistungsge-
sellschaft, die vom Erwerber übernommen werden müssen

© Angaben zur festgelegten Dauer des Teilzeitwohnrechts

© Anlage des Vertrags mit dem Dienstleistungsunternehmen sowie der ab-
geschlossenen Versicherungspolicen

© Bestätigung der Bürgschaft bzw. der Kautionsversicherung, insofern sich 
das Gebäude noch im Bau befi ndet; Festlegung einer Dreimonatsfrist nach 
Bauabschluss zur Eintragung des Gebäudes im Grundbuch
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Darüber hinaus müssen folgende Verpfl ichtungen bei der Eintragung ins Grundbuch 
beachtet werden, um den Schutz des Teilzeit-Wohnrechterwerbers zu erhöhen:

© Bei der öff entlichen Erklärung der Nutzungsform muss unabhängig von 
der Horizontalen Teilung ein Blatt für jede Wohnung vorgesehen werden.

©Die Registrierung der Einsetzung eines jeden Erwerbers des Teilzeitwohn-
rechts gemäß seinem proportionalem Anteil in den Hypothekenkredit für 
das Gesamtgebäue ist zulässig.

© Das Grundbuchamt ist verpfl ichtet eine Kopie der Verträge aufzubewahren, 
die der Urkunde beigelegt werden, und dieser Umstand muss sowohl bei 
der Eintragung als auch in der Werbung für das Gebäude und die Teilzeit-
wohnrechte erwähnt werden. Ebenso muss das Grundbuchamt  zu jeder 
von ihm ausgestellten Bescheinigung eine Kopie dieser Verträge hinzufü-
gen, insofern dies zuvor beantragt wurde.

© Während des gesamten Zeitraums der Nutzungsform ist eine notwendige 
Bedingung für die Gültigkeit von eventuellen Änderungen der Verträge 
oder Dokumente, dass diese im Grundbuch vermerkt werden.

© Abschließend ist gemäß den ausdrücklichen Bestimmungen des Artikels 
15.4.1 des Gesetzes eine Änderung der Nutzungsform des Teilzeitwohn-
rechts nur möglich, wenn der Eigentümer diese durch eine öff entliche 
Urkunde bestätigen lässt und über das Einverständnis des Dienstleis-
tungsunternehmens sowie mindestens einer Zweidrittelmehrheit der Ge-
meinschaft der Erwerber des Teilzeitwohnrechts verfügt, was sowohl vom 
Grundbuchamt als auch vom Notar bestätigt werden muss.

Nach der Registrierung der Nutzungsform des Teilzeitwohnrechts bzw. Time-Sha-
rings muss der Eigentümer vor der Vermarktung des Service Folgendes erfüllen:

© Abschluss einer Haftpfl ichtversicherung auf Namen des Anbieters, durch 
die die Aktivitäten während der Werbung abgedeckt werden

© Abschluss einer Haftpfl ichtversicherung, durch die eventuelle Schäden 
durch die Bewohner abgedeckt werden

© Abschluss einer Feuerversicherung sowie weiterer allgemeiner Schadens-
versicherungen; die Umverteilung der dadurch entstehenden Kosten vom 
Dienstleistungsunternehmen auf die zukünftigen Erwerber der Teilzeit-
wohnrechte ist zulässig
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für Sie

2. Welche Vorsichtsmaßnahmen sollte ein 
Verbraucher vor dem Erwerb eines solchen 
Produkts treff en?

A. Verkaufsformen

Im Bereich des Wohnnutzungsrechts sind Verkaufstechniken beobachtet worden, 
die als aggressiv angesehen werden und dazu geführt haben, dass Verbraucher 
Verträge voreilig unterschrieben haben, ohne die angemessenen notwendigen 
Überlegungen anzustellen und häufi g sogar ohne die Vertragsbedingungen voll-
ständig zu lesen, was zu späteren Problemen und den entsprechenden Reklama-
tionen geführt hat.

Einige dieser Verkaufstechniken sollen im Folgenden beschrieben werden:

© Briefe oder Anrufe, in denen mitgeteilt wird, dass der Verbraucher einen 
Preis gewonnen hat, der in einem kostenlosen Aufenthalt in einem Frem-
denverkehrskomplex besteht, und dass er, um den Preis in Empfang zu 
nehmen, zusammen mit anderen Personen in der gleichen Situation an 
einer Veranstaltung teilnehmen muss, bei der die Vorteile des Systems 
anhand von Videos, Broschüren, Vorträgen etc. gezeigt werden und den 
Teilnehmern der entsprechende Vertrag fertig ausgefüllt und einschließ-
lich der dazugehörigen Dokumentation vorgelegt wird, um diesen sofort 
zu unterschreiben.
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© Ähnliche Veranstaltungen in vergleichbarer Situation und mit gleicher 
Produktvorstellung, bei denen so weit gegangen wird, dass sich Mitarbei-
ter des Unternehmens als Teilnehmer ausgeben und sich gegenseitig die 
Zufriedenheit über das Unternehmen bezeugen, indem sie bereits abge-
schlossene Verträge, Erfahrungen etc. vortäuschen.

© Ähnliche Veranstaltungen in vergleichbarer Situation und mit gleicher 
Produktvorstellung, die darauf zielen, so lang wie möglich zu dauern, um 
auf jede mögliche Weise zu verhindern, dass die Teilnehmer den Raum ver-
lassen, um so zu erreichen, dass sie aufgrund der eigenen Erschöpfung und 
des Drängens der Mitarbeiter den Vertrag sofort unterschreiben.

Nach diesen Beispielen muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, wie wich-
tig es ist, den Vertrag über Teilzeitwohnrecht genau zu lesen und auf so viel In-
formation wie möglich, auch über die gesetzlich vorgeschriebene Mindestinfor-
mation oder die im Folgenden beschriebene, vom Verbraucher als notwendig 
angesehene hinaus, zu bestehen. Es wird empfohlen, dass angesichts einer der 
oben beschriebenen Situationen der Verbraucher auf seinem Recht besteht, um 
eine Kopie des zu unterschreibenden Vertrags zu bitten, sodass er diesen zu Hause 
ohne Druck ausführlich lesen kann und über die notwendige Zeit verfügt, seine 
Entscheidung genau zu überdenken, denn es ist auf keinen Fall notwendig den 
Vertrag sofort zu unterschreiben.
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B. Information vor Vertragsabschluss

Der Erfolg des Erwerbs eines Wohnnutzungsrechts mit allen Garantien für den Ver-
braucher und seine volle Zufriedenheit hängt weitgehend von der Information ab, 
die ihm zur Verfügung steht, bevor er den Vertrag unterzeichnet. Er sollte dazu in 
der Lage sein, seine Entscheidung auf wahrhaftige, deutliche, vollständige und ver-
ständliche Informationen zu stützen, und über die notwendige Zeit verfügen, sich 
die Entscheidung gut zu überlegen und die gewünschte Handlung ausreichend ab-
zuwägen.

In diesem Sinn hat der Gesetzgeber im Bewusstsein der Bedeutung, die die Infor-
mation vor dem Vertragsabschluss hat, eine Reihe von Aufl agen aufgestellt, die der 
Verkäufer eines Wohnnutzungsrechts zu erfüllen hat:

©Der Verkäufer hat den Erwerber darüber zu informieren, wie dieser kosten-
lose wahrhaftige Information zu seinen Rechten bei den folgenden Orga-
nisationen und Einrichtungen erhalten kann, wobei jeweils deren Anschrift 
und Telefonnummer in der Nähe des Gebäudes, auf das sich das zu erwer-
bende Teilzeitwohnrecht bezieht, anzugeben sind:

• Fremdenverkehrsauskunft
• Nationales Verbraucherinstitut („Instituto Nacional del Consumo“)
• Verbraucherschutz- und Fremdenverkehrorganisationen der Autonomen 

Gemeinschaften
• Verbraucherschutzstellen der Städte und Gemeinden
• Grundbuchämter 
• Notare

Weitere Informationen können von Architektenkammern, Immobilienmaklern, 
Gebäudeverwaltern und Rechtsanwälten bezogen werden.

© Darüber hinaus ist der Eigentümer verpfl ichtet, Information zum gesamten 
Umfang an Möbeln, Hausrat und Installationen einschließlich des Gesamt-
werts zur Verfügung zu stellen.

Die gesamte Information zu einem Objekt mit Wohnnutzungsrecht bzw. zu dem 
Unternehmen, das diese Art von Wohnungen anbietet, ist über die jeweilige ört-
liche Verbraucherschutzorganisation zu beziehen, da diese dazu berechtigt sind, 
die Eigentümer oder Anbieter um eine Kopie der gesamten Dokumentation zu 
bitten, die diese zusammengestellt haben und zu der sie gesetzlich verpfl ichtet 
sind, um die darin enthaltenen Daten zu überprüfen.
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C. Werbeprospekt

Neben der oben erwähnten Information vor Vortragsabschluss verdient auch der 
Werbeprospekt, den der Verkäufer dem Erwerber auszuhändigen hat, eine beson-
dere Behandlung. Der Anbieter ist gesetzlich verpfl ichtet einen solchen Werbe-
prospekt bzw. eine Informationsbroschüre zur Verfügung zu stellen, die jeweils 
verbindlich sind, d. h., alle darin enthaltenen Angebote können später vom Ver-
braucher eingefordert werden, selbst wenn sie nicht im Vertrag enthalten sind. Die 
Prospekte bzw. Broschüren müssen dem Interessenten kostenlos zur Verfügung 
gestellt und darüber hinaus im Grundbuchamt hinterlegt werden.

Sie haben mindestens folgende Daten zu enthalten:

© Name und Anschrift des Eigentümers oder Anbieters sowie jeder weite-
ren natürlichen oder juristischen Person, die berufl ich an der Übertragung 
oder Vermarktung des Teilzeitwohnrechts beteiligt ist

© Art der Rechte, die Gegenstand der Übertragung sind, mit Angabe des Da-
tums, an dem entsprechend der Angaben des Grundbuchamtes am Ende 
der regulierenden Urkunde die Nutzungsform abläuft; auf jeden Fall müs-
sen die Aufl agen und Bedingungen enthalten sein, die für die Ausübung 
dieser Rechte am Ort, an dem sich das Gebäude befi ndet, notwendig sind 
sowie die Angeben, ob sie bereits erfüllt sind oder noch erfüllt werden 
müssen und ggf. zu welchen Bedingungen

© insofern sich das Gebäude noch in Bau befi ndet, das spätest mögliche Fer-
tigstellungsdatum sowie das in Abhängigkeit von diesem Fertigstellungs-
datum geschätzte Datum, an dem die Nutzungsform ablaufen wird

© genaue Beschreibung der Immobilie, ihrer Lage und ihres Bauzustands, in-
sofern die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind

© gemeinschaftliche Serviceleistungen, auf die der Erwerber durch die Nut-
zung der Immobilie ein Anrecht hat und die er nutzen kann oder können 
wird, mit Angabe der Phase, in der diese sich befi nden, sowie der Nut-
zungsbedingungen

© gemeinschaftliche Einrichtungen des Zugangs, Zugangsbedingungen und 
Zugangskosten bzw. Berechnungsgrundlage dieser Kosten



79

© Name des Dienstleistungsunternehmens, das für die Verwaltung der Immo-
bilie zuständig ist, sowie die Daten seiner Eintragung im Handelsregister

© durchschnittlicher Preis der Teilzeitwohnrechte und Preis der teure-
ren Rechte; gesetzlich vorgeschriebene Nebenkosten wie Steuern und 
Gebühren; jährliche Kosten bzw. geschätzte Kosten, die durch die Be-
wohnung, die Nutzung der gemeinschaftlichen Einrichtungen und Ser-
viceleistungen sowie die Verwaltung, Instandhaltung und Wartung der 
Wohnungen und Gemeinschaftseinrichtungen entstehen, mit Angabe 
des Berechnungsverfahrens für zukünftige jährliche Kosten; ebenso 
muss angegeben sein, das aufgrund des Erwerbs der Teilzeitwohnrechte 
keine Beträge gezahlt werden müssen, die von denen abweichen, die im 
Vertrag enthalten sind

© Anzahl der Wohnungen, die voraussichtlich per Teilzeitwohnrecht genutzt 
werden, und Anzahl der Teilzeiträume pro Wohnung

© die Rechte auf Vertragsrücktritt und einseitige Vertragsaufl ösung des Er-
werbers, die entsprechenden Fristen, die Nichterhebung von Gebühren im 
Fall der Ausübung dieser Rechte und der Name und die Anschrift der Per-
son, der dies ggf. mitgeteilt werden muss; insofern sich das Gebäude noch 
in Bau befi ndet, Angabe der Bürgschaft oder Kautionsversicherung, die die 
Beendigung der Bauarbeiten garantiert 

© ggf. die Möglichkeit der Teilnahme an einem System des Wohnungstau-
sches mit Angabe des Namens, der Bezeichnung oder des Firmensitzes 
der dritten Partei, die sich um diesen Service kümmert, sowie Angabe des 
von ihr veröff entlichten jährlichen Dokuments, aus dem hervorgeht, das 
das Teilzeitwohnrecht am Tauschprogramm beteiligt ist; aus diesem vom 
gesetzlichen Vertreter des Austauschunternehmens unterzeichneten Do-
kument hat hervorzugehen, dass der Vertrag über den Tausch unabhän-
gig vom Vertrag über den Erwerb des Wohnnutzungsrechts ist, wie hoch 
die Gebühr für die Teilnahme am Tauschprogramm ist und wie viel jeder 
Tausch kostet; ebenso muss es die Gesamtzahl der beteiligten Mitglieder 
und die Anzahl der getauschten Teilzeitwohnrechte sowie eine allgemei-
ne Beschreibung der Funktionsweise des Systems enthalten; dieses Doku-
ment muss dem Werbeprospekt beigelegt werden und gilt als ein Bestand-
teil desselben
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© Möglichkeit der Teilnahme an einem System der Abtretung an Dritte, auf 
die das Nutzungsrecht ggf. übertragen werden kann, und Angaben zu den 
Kosten, die durch eine solche Abtretung entstehen

© Daten der Eintragung der Nutzungsform im Grundbuchamt einschließlich 
der Bezeichnung und der Belastungen zum Zweck der Kenntnisnahme der 
rechtlichen Lage des Gebäudes und des gesamten Inhalts der Satzung der 
Nutzungsform durch Teilzeitwohnrechte

D. Weitere interessante Informationen

Im Folgenden werden eine Reihe von wichtigen Empfehlungen gegeben, die in 
der Phase vor dem Erwerb eines Teilzeitwohnrechts beachtet werden sollten:

© Überprüfen Sie im Grundbuchamt die Eintragung der Nutzungsform, um 
sich über die Wahrhaftigkeit der Angaben im Werbeprospekt und weiterer 
Angaben, die wichtig sein könnten, zu vergewissern (z. B. in Bezug auf die 
obligatorischen Versicherungen).

© Bitten Sie im Fall des Angebots eines Weiterverkaufs des Nutzungsrechts 
um alle Details dieser Möglichkeit, d. h., ob es sich tatsächlich um die Ver-
pfl ichtung des Verkäufers handelt, dieses Recht innerhalb einer gewissen 
Frist und zu einem festgelegten Preis zurückzukaufen, oder ob es vielmehr 
darum geht, ein Zwischenhandelsunternehmen in Kontakt mit einem Er-
werber zu bringen, der seine Teilzeitwohnrecht wieder verkaufen möchte.

© Informieren Sie sich darüber, ob das verkaufende oder anbietende Unter-
nehmen der Verbraucherschiedsgerichtsbarkeit („Sistema Arbitral de Con-
sumo“) angeschlossen ist.
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© Verlangen Sie nach dem Kalender, aus dem die zur Verfügung stehenden 
Wochen für einen Wohnungstausch und die entsprechenden Bedingun-
gen hervorgehen, um die tatsächlichen Möglichkeiten, diesen Service zu 
nutzen, einschätzen zu können.

© Berechnen Sie die Gesamtsumme der Kosten, die Sie aufbringen müssen, 
um ein Teilzeitwohnrecht zu erwerben, einschließlich der indirekten Kosten. 
Schätzen Sie ab, welche Belastung ein solcher Erwerb für Ihr Budget bedeu-
ten wird, einschließlich der zukünftigen Unterhaltung des Rechts während 
der gesamten Vertragsdauer, um eine angemessene und wohlbedachte Ent-
scheidung hinsichtlich des Erwerbs eines solchen Produkts zu treff en.

© Misstrauen Sie verkaufenden und/oder anbietenden Unternehmen, die 
ihren Firmensitz in Steuerparadiesen haben wie z. B. Gibraltar, denn in 
der Vergangenheit haben diese zu schlechten Erfahrungen und großen 
Schwierigkeiten im Fall von Reklamationen geführt.

©  Bitten Sie um Information in der Muttersprache des Erwerbers.

© Besuchen Sie, insofern die Möglichkeit besteht, den Ferienhauskomplex, 
in dem sich die Immobilie mit Teilzeitwohnrecht befi ndet, und überprüfen 
Sie die Wahrhaftigkeit aller im Werbeprospekt des Angebots enthaltenen 
Details wie Lage, Gemeinschaftseinrichtungen etc.

© Unterschreiben Sie nichts, bevor Sie sich nicht vorher ausführlich über alle As-
pekte des Erwerbs informiert und lange genug darüber nachgedacht haben.
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3. Welche Rechte haben Sie aufgrund 
der geltenden Regelungen?

A. Anwendbare Vorschriften

Das Wohnnutzungsrecht an Immobiliengütern für den Fremdenverkehr wird aus-
drücklich durch das Gesetz 42/1998 vom 15. Dezember über Teilzeitwohnrechte 
an Immobiliengütern für den Fremdenverkehr und Steuervorschriften (spanisches 
Amtsblatt BOE Nr. 300 vom 16. Dezember 1998) geregelt, mit dem die bis dahin 
bestehende Gesetzeslücke und die Notwendigkeit einer spezifi schen Regelung für 
diese Branche abgedeckt wurde. Durch das Gesetz wurden Begriff e wie „multipro-
piedad“ (Mehrfacheigentum) verboten, da sie den fälschlichen Eindruck vermittel-
ten, der Verbraucher würde einen Teil der Immobilie als Eigentümer erwerben.

In ihm werden die Rechte und Pfl ichten der Parteien behandelt, die diese durch ei-
nen Vertrag über das Teilzeitwohnrecht an Immobiliengütern für den Fremdenver-
kehr eingehen. Gleichzeitig unterbindet es in großem Maß den zuvor aufgrund des 
Mangels an Vorschriften möglichen Missbrauch und Betrug in dieser Branche. Die 
extreme Freiheit, die bis zur Gesetzverabschiedung herrschte, hatte aggressive Ver-
kaufstechniken ermöglicht, die häufi g direkt den Verbraucher benachteiligten. Das 
Gesetz von 1998 verleiht dem Erwerber des Wohnungsnutzungsrechts die Möglich-
keit, mit besseren Kenntnissen zu handeln, und erhöht die Aufl agen hinsichtlich In-
formation und Eintragung für Eigentümer und Verkäufer.

Verabschiedet wurde das Gesetz aufgrund der Richtlinie 94/47/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 1994 zum Schutz der Erwerber 
im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Verträgen über den Erwerb von Teilzeit-
nutzungsrechten an Immobilien, die darauf zielte, den Verbraucherschutz in allen 
Ländern der Europäischen Union zu erhöhen und wirksamer zu machen.

Die europäische Richtlinie enthält die grundlegenden Rechte der Verbraucher 
und entsprechenden Verpfl ichtungen der Eigentümer und/oder Verkäufer der 
Teilzeitwohnrechte, die dann in das spanische Gesetz 42/1998 aufgenommen 
wurden. Es sollte jedoch auch darauf hingewiesen werden, dass notwendig ist, 
dieses Gesetz in der Zukunft zu verändern, um zu verhindern, dass es angesichts 
der ständigen Weiterentwicklung der Branche schnell veraltet. Es entstehen 
kontinuierlich neue Produktformen, die in dem Gesetz noch nicht explizit be-
handelt werden, und neue Verkaufstechniken sowie andere Punkte wie z. B. der 
Weiterverkauf der Rechte, die unbedingt einer Regelung bedürfen. Zur Zeit ist 
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daher das Europäische Parlament und der Rat dabei, eine neue Richtlinie zu ver-
abschieden, die den Verbraucherschutz im Hinblick auf bestimmte Aspekte von 
Teilzeitnutzungsrechten an Immobilien für den Fremdenverkehr, langfristige Fe-
rienprodukte sowie Weiterverkauf und Tausch behandelt, mit der eine höhere 
Anpassung an die Neuigkeiten der Branche und ein noch höherer Verbraucher-
schutz in ganz Europa erreicht werden sollen.

B. Vertragsinhalt

Der Vertrag ist das zentrale Dokument beim Erwerb von Wohnnut-
zungsrechten, das den wirksamen Schutz des angemessen über seine 
Rechte informierten Verbrauchers widerspiegelt. Der Erwerber unter-
schreibt einen Vertrag, der alle Garantien entsprechend den gelten-
den Gesetzen enthält und in dem jene Aspekte, die noch nicht ausrei-
chend geklärt sind bzw. über die er noch nicht informiert worden ist, 
behandelt werden.

Der Verbraucher hat das Recht, den Vertrag in seiner Sprache aufsetzen zu 
lassen bzw. ihn in seine Sprache zu übersetzen, insofern es sich um eine der offi  ziel-
len Sprachen der Europäischen Union handelt. Darüber hinaus sind die Verbraucher-
schutzorganisationen berechtigt, vom Verkäufer bzw. Eigentümer die Übersetzungen 
der für die Erwerber bestimmten Dokumente zu verlangen.

Dementsprechend befasst sich ein Großteil des Gesetzestextes mit der detaillierten 
Regelung des Vertragsinhalts, von dem hier einige wichtige Punkte herausgestellt 
werden sollen:

©Die Vertragsdauer muss mehr als drei Jahre (d. h. mindestens 3 Feriensai-
sons) und weniger als fünfzig Jahre betragen.

©Der Mietbetrag für einige bzw. für alle Saisons ist im Voraus zu zahlen.

©Der Vertrag muss sich auf eine bestimmte Saison des Jahres beziehen, d. 
h., der konkrete Zeitraum, in dem das Wohnrecht ausgeübt werden kann, 
muss innerhalb dieser Saison liegen.

©Der Aufenthalt muss anhand der allgemeinen Vertragsbedingungen be-
stimmt werden oder zu bestimmen sein und das Gebäude oder der Gebäu-
dekomplex, in dem das Recht wahrgenommen wird, muss festgelegt sein.
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Das Gesetz legt fest, dass der Vertrag schriftlich abgefasst werden muss und min-
destens folgende Aspekte zu umfassen hat:

©Datum, an dem er unterzeichnet wird, Daten der Satzung der Nutzungsform 
(einschließlich des Datums der Urkundenausstellung, des Namens des Notars 
und der Protokollnummer) und Daten der Eintragung ins Grundbuchamt

©Art des übertragenen Rechts (dinglich oder persönlich) und Datum, an dem 
die Nutzungsform in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des anwend-
baren Gesetzes ausläuft

©genaue Beschreibung des Gebäudes, seiner Lage und der Wohnung, auf die 
sich das Recht bezieht, das Gegenstand des Vertrags ist, Daten der Grundbuch-
eintragung und Zeitraum, der Gegenstand des Vertrags ist, mit Angabe des 
Datums und der Uhrzeit, an dem die Nutzung beginnt und endet

©insofern sich das Gebäude noch in Bau befi ndet, müssen zusätzlich folgende 
Angaben enthalten sein:

• derzeitige Bauphase
• Datum, an dem die Bauarbeiten abgeschlossen werden
• Baugenehmigung und Ausstellungsbehörde
• Bauphase, in der sich die Gemeinschaftseinrichtungen befi nden, die im 

Nutzungsrecht eingeschlossen sind
• Wohnsitz des Erwerbers, an dem er über den Abschluss der Bauarbeiten 

und das Anfangsdatum der Nutzungsdauer zu benachrichtigen ist
• Qualitätsverzeichnis der Wohnung, die Vertragsgegenstand ist
• detaillierte Liste der Möbel und des Hausrats der Wohnung mit Angabe 

des Wertes der Bürgschaft bzw. der Kautionsversicherung
• Daten der Bürgschaft bzw. der Kautionsversicherung, einschließlich des 

Finanzinstituts oder der Einrichtung, bei der diese abgeschlossen wurde; 
Angabe, dass die Bürgschaft bzw. Kautionsversicherung vom Erwerber 
ausgeführt oder reklamiert werden kann, falls die Bauarbeiten nicht in 
der festgelegten Zeit beendet werden bzw. die angegebenen Möbel 
nicht in der Wohnung vorhanden sind

©Preis, den der Erwerber zu zahlen hat, und jährlichen Betrag, den er entspre-
chend der Nutzungssatzung an das zuständige Dienstleistungsunterneh-
men oder den Eigentümer zu zahlen hat, nachdem er das Nutzungsrecht 
erworben hat, mit Angabe der zukünftigen Aktualisierungen in Überein-
stimmung mit dem IPC (Infl ationsrate nach Angaben des spanischen Am-
tes für Statistik), es sei denn, die Parteien einigen sich auf eine andere Form 
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der Aktualisierung, die nicht von einer der Parteien willkürlich festgelegt 
werden kann, unter Angabe der mittleren Rate der letzten fünf Jahre; Höhe 
des Steuerbetrags, der aufgrund des Erwerbs zu zahlen ist, und kurze An-
gabe der Notar- und Grundbuchgebühren (im Fall der Ausstellung des Ver-
trags als öff entliche Urkunde und Eintragung ins Grundbuch)

©wörtliche Wiedergabe des Textes der Artikel 10, 11 und 12 (Recht auf Ver-
tragsrücktritt und -aufl ösung, Anzahlungsverbot und Kreditregelung) mit 
der Angabe, dass diese Artikel auf den Vertrag anzuwenden sind

©Gemeinschaftsdienstleistungen und -einrichtungen, auf die der Erwerber 
ein Anrecht hat, sowie deren Benutzungsbedingungen

©Angabe, ob die Möglichkeit besteht oder nicht, an einem Wohnungstausch-
service teilzunehmen, und falls ja, Angabe der Kosten und Verweis auf den 
Werbeprospekt des Objekts

©Name oder Firmensitz und Daten der Eintragung ins Handelsregister (falls 
es sich um ein Unternehmen handelt) und Anschrift von:

• Eigentümer oder Anbieter
• Zwischenhändler mit genauer Angabe der rechtlichen Beziehung zum 

Eigentümer oder Anbieter zur Zeit des Vertragsabschlusses
• Erwerber
• Dienstleistungsunternehmen
• für den Wohnungstausch zuständiges Drittunternehmen mit in Spanien 

angesiedelter und eingetragener Niederlassung

©Vertragsdauer

©Erwähnung des Rechts des Erwerbers auf Überprüfung der Eigentümer-
schaft und der Belastungen der Immobilie, auf die Forderung, den Vertrag 
als öff entliche Urkunde ausstellen zu lassen, und auf Eintragung des erwor-
benen Rechts ins Grundbuch

©Ausstellungsort und Unterschrift des Vertrags

©Angabe, ob die Möglichkeit der Teilnahme an einem organisierten System der 
Abtretung des Nutzungsrechts an Dritte besteht, sowie ggf. deren Kosten

Als Anhang müssen dem Vertrag das Wohnungsinventar sowie weitere nicht in ihm 
enthaltene allgemeine Bedingungen und Satzungsklauseln beigefügt werden.
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C. Grundlegende Rechte der Verbraucher

Im vorangehenden Kapitel werden die Artikel 10 bis 12 des Gesetzes 42/1998 an-
gesprochen, die in den Vertragstext aufgenommen werden müssen:

 
©Recht auf Vertragsrücktritt (Artikel 10); der Verbraucher hat nach dem Un-

terzeichnen des Vertrags über das Teilzeitwohnrecht an einer Immobilie 
für den Fremdenverkehr innerhalb einer Frist von zehn Werktagen ab dem 
Datum der Unterzeichnung das Recht, von diesem ohne Angabe von Grün-
den zurückzutreten, wodurch keine Verpfl ichtung zur Zahlung einer Ent-
schädigung entsteht

©Recht auf Vertragsaufl ösung (Artikel 10); der Erwerber hat innerhalb einer 
Frist von drei Monaten ab dem Datum der Vertragsunterzeichnung das 
Recht den Vertrag einseitig aufzulösen, wenn dieser eine der gesetzlichen 
Anforderungen nicht erfüllt, z. B., weil notwendige Informationen fehlen, 
weil die im Vertrag enthaltenen Daten nicht mit denen des Grundbuchs 
übereinstimmen oder weil ein obligatorischer Teil des Vertragsinhalts fehlt  
(Sie können sich in der nächstliegenden Vertretung der Verbraucherschutz-
organisation darüber informieren, ob der Vertragstext die anwendbaren 
gesetzlichen Aufl agen erfüllt)

Es muss darauf hingewiesen werden, dass der Eigentümer oder Anbieter 
über die Inanspruchnahme dieser Rechte an der Adresse, die zu diesem 
Zweck im Vertrag enthalten ist, zu benachrichtigen ist, wobei sowohl der 
Inhalt, die Annahme der Benachrichtigung als auch das Sendedatum fest-
gehalten werden sollten, z. B. in Spanien per „Burofax“ oder Telegramm mit 
Empfangsbestätigung. Wenn der Vertrag als notarielle Urkunde ausgefer-
tigt worden ist, muss die Inanspruchnahme dieser Rechte ebenfalls in ein 
notarielles Protokoll aufgenommen werden.

©Anzahlungsverbot (Artikel 11); Anzahlungen jeder Art durch den Verbrau-
cher an den Verkäufer sind vor Ablauf der Rücktritts- und Aufl ösungsfrist 
nicht gestattet, d. h., bis drei Monate nach der Vertragsunterzeichnung 

©Kreditregelung (Artikel 12); Kredite, die der Verbraucher zum Zweck des 
Erwerbs eines Teilzeitwohnrechts aufgenommen hat, verfallen, wenn der 
Erwerber vom Vertrag zurücktritt oder diesen aufl öst, ohne dass dies einen 
Grund für Strafen oder Sanktionen darstellen würde 
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D. Ratschläge zu Zahlung und Finanzierung zum Erwerb 
eines Produkts

Trotz der Sicherheit, die der Verbraucher beim 
Erwerb eines Teilzeitwohnrechts aufgrund des 
automatischen Rücktrittsrechts hat, falls er zu-
rücktreten möchte oder muss, sollte er dennoch 
eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen bei der Fi-
nanzierung des Erwerbs dieses Produkts beach-
ten.

Zunächst ist unumgänglich, dass er sowohl die 
Bedingungen beim Erwerb eines Teilzeitwohn-
rechts als auch den davon unabhängigen Vertrag 
über den Kredit, den er zur Finanzierung des Er-
werbs beantragt, gründlich liest und überdenkt. 
Es muss dabei nicht nur an die anfänglichen 
Kosten zum Erwerb des Teilzweiwohnrechts 
gedacht werden, sondern auch an die Vertrags-
dauer, die späteren Kosten zur Unterhaltung des 
Nutzungsrechts während der gesamten Zeit so-
wie die Zinsen, die abhängig von der Art der Fi-
nanzierung auf den Erwerber zukommen.

Wenn als Finanzierung des Erwerbs eines Teilzeitwohnrechts ein Kredit oder ein Dar-
lehen gewählt wird, ist zu empfehlen, dass dieser Umstand sowohl in den Teilzeit-
Wohnrechtevertrag als auch in den Kredit- bzw. Darlehensvertrag aufgenommen 
wird, mit der Angabe, dass der Zweck desselben ausschließlich und in ganzer Höhe 
der Erwerb des Teilzeitwohnrechts ist, denn in der Vergangenheit kam es aufgrund 
des Fehlens einer Bestätigung des Zwecks des Kredits häufi g zu Reklamationen, 
wenn der Verbraucher sein Rücktrittsrecht in Anspruch nehmen wollte, aber der 
Kredit nicht automatisch gekündigt werden konnte.

 Schließlich soll auch empfohlen werden, keinen Wechsel zu unterschreiben, bevor 
nicht die Rücktrittsfrist abgelaufen ist, denn in der Vergangenheit hat es Probleme 
gegeben, wenn der Erwerber nach dem Unterschreiben eines Blankowechsels 
sein Rücktrittsrecht in Anspruch nehmen wollte. 
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4. Welche sind die häufigsten 
     Reklamationsgründe in dieser Branche?

A. Hauptreklamationsgründe

Die häufi gsten und üblichsten Probleme, die zu Nachfragen bei den Verbraucher-
schutzorganisationen geführt haben, können wie folgt zusammengefasst werden:

© Briefkastenfi rmen: Der Verbraucher erwarb ein Teilzeitwohnrecht, unter-
schrieb einen Vertrag und bezahlte den entsprechenden Preis, aber als er 
sein Wohnnutzungsrecht in Anspruch nehmen wollte, existierte entweder 
die Wohnung gar nicht oder sie wurde von anderen Personen bewohnt, 
oder sie gehörte nicht dem im Vertrag verzeichneten Eigentümer, oder das 
Unternehmen existierte nicht mehr, oder es konnte keine verantwortliche 
Person ausfi ndig gemacht werden. Entsprechend schwierig war es für den 
betroff enen Verbraucher, sein Geld zurückerstattet zu bekommen.

Um sich gegen diese Form des Betrugs zu schützen, ist es ratsam, sich vor 
der Vertragsunterschrift über die Identität des Unternehmens, das in den 
ausgehändigten Dokumenten wie Vertrag oder Werbeprospekt aufgeführt 
wird, zu vergewissern, z. B. ob es im Handelsregister eingetragen ist. An-
gesichts der Tatsache, dass die meisten Unternehmen, die in der Vergan-
genheit ihre Kunden auf diese Weise betrogen haben, ihren Firmensitz in 
Steuerparadiesen und aufgrund der Nähe häufi g in Gibraltar hatten, ist von 
diesen besonders abzuraten.

© Anwendung aggressiver Verkaufsmethoden: Diese oben bereits erwähn-
ten Techniken sind einer der Hauptgründe für Reklamationen in dieser 
Branche, denn durch sie schaff en es die Verkäufer, den Verbraucher zur Un-
terschrift von illegalen Verträgen oder Verträgen, die aufgrund ihrer Eigen-
schaften nicht unter dem Schutz des Teilzeit-Wohnrechtegesetzes stehen, 
zu bewegen.

Wie oben bereits erwähnt, führen diese Techniken zur Erschöpfung der Interes-
senten und folglich zur Unterschrift eines Vertrags, ohne über die ausreichende 
Information zu verfügen und ohne genügend über ihre Handlung nachzuden-
ken. Zu diesen Methoden gehören das Versprechen von Geschenken, Informa-
tionsveranstaltungen an abgelegenen Orten mit eigenem Transport, sodass die 
Teilnehmer nicht in der Lage sind, die Veranstaltung zu einem beliebigen Zeit-
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punkt zu verlassen, sowie das Auftreten von Mitarbeitern des Unternehmens als 
potentielle Interessenten, um die anderen schneller zu überzeugen, das Produkt 
zu erwerben.

© In manchen Teilzeit-Wohnrechteverträgen wird die Möglichkeit angebo-
ten, das erworbene Recht weiterzuverkaufen, wenn der Erwerber dies nach 
Ablauf einer bestimmten Frist wünschen sollte. Die Information hinsicht-
lich dieser Möglichkeit hat in manchen Fällen zu Reklamationen geführt, 
da sie undeutlich ist und zu Verwirrung führt. Was dem Anschein nach für 
die Verpfl ichtung des Verkäufers zum Rückkauf und somit als ein Vorteil für 
den Erwerber gehalten wird und zu einem erhöhten Vertrauen führt, ist 
tatsächlich keine Verpfl ichtung zum Rückkauf, sondern lediglich die Wei-
terleitung des Erwerbers an ein Unternehmen, das als Zwischenhändler 
auftritt, wenn der Erwerber sein Nutzungsrecht wieder abtreten möchte.

© Die Möglichkeit des Wohnungstausches nach dem Erwerb eines Teilzeitnut-
zungsrechts ist ein Vorteil, der viele Erwerber davon überzeugt, diesen Schritt 
zu unternehmen, um so ihren Urlaub an verschiedenen Zielen verbringen zu 
können. Oft hat sich jedoch gezeigt, dass im Moment des Wunsches zu tau-
schen dies nicht möglich war, entweder weil das gewünschte neue Urlaubs-
ziel nicht mehr zur Verfügung stand oder weil den Verbrauchern eine Woche 
angeboten wurde, in der sie keinen Urlaub hatten. 

Zum Zeitpunkt, wenn der Erwerber den Service eines Unternehmens bucht, 
das sich um den Wohnungstausch kümmert, was normalerweise im selben 
Moment der Unterzeichnung des Teilzeit-Wohnrechtevertrags geschieht, 
sollte er sich genauestens über alle Einzelheiten des Tauschservice infor-
mieren: Reservierungsfristen, verfügbare Orte, Kalender und Erhöhung der 
Chancen in Abhängigkeit der gewählten Saisons und Orte. Nur so lassen 
sich spätere negative Überraschungen aufgrund der Unkenntnis der Un-
möglichkeit des Tausches vermeiden.

© Im Allgemeinen führt der Mangel an Information oder die Gabe von fal-
schen Informationen beim Vertragsabschluss zu den meisten Reklamati-
onen, wenn zur Überraschung des Verbrauchers beispielsweise die Eigen-
schaften des Gebäudes, die verfügbaren Serviceleistungen oder die Höhe 
der Unterhaltskosten nicht mit den Versprechungen übereinstimmen.

Um diese Art von Überraschungen zu vermeiden, sollten soweit möglich 
vor der Vertragsunterschrift das Gebäude und seine Einrichtungen besucht 
werden. Ebenso sollte darauf bestanden werden, über alle Kosten bzw. ihre 
Berechnungsgrundlage informiert zu werden.
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B. Wie erfolgt die Reklamation?

1. Der erste Schritt besteht darin, das zuständige Unternehmen über 
die Reklamation und deren Grund in Kenntnis zu setzen, z. B. im 
Fall einer Reklamation über den Wohnungstauschservice das Un-
ternehmen, das für diesen Service zuständig ist, oder im Fall einer 
Reklamation aufgrund der Nichterfüllung des Vertrags den Ver-
käufer. Es ist zu empfehlen, die Reklamation schriftlich einzurei-
chen und auf eine Weise, die ermöglicht, Inhalt, Sendedatum und 
Empfangsdatum festzuhalten, z. B. in Spanien per „Burofax“. 

2. Wenn im Vertrag enthalten ist, dass das Unternehmen der Ver-
braucherschiedsgerichtsbarkeit („Sistema Arbitral de Consu-
mo“) untersteht, können Sie beim zuständigen Schiedsgericht, 
das sich normalerweise am Ort des Firmensitzes befindet, den 
Antrag auf ein Schiedsverfahren stellen. Dieses Verfahren ist 
kostenlos, dauert ab dem Verfahrensbeginn höchstens sechs 
Monate und sein Schiedsspruch ist für beide Parteien verbind-
lich. Die Verbraucherschiedsgerichtsbarkeit wird durch den 
Königlichen Erlass 213/2008 vom 15. Februar geregelt.

3. Falls sich das zuständige Unternehmen innerhalb eines angemes-
senen Zeitraums nicht um die Reklamation kümmert, besteht 
darüber hinaus die Möglichkeit, sich an die nächste städtische 
Verbraucherschutzstelle („Ofi cina Municipal del Consumidor”) zu 
wenden, die Sie über Ihre Rechte informiert und Ihnen das ent-
sprechende Formular für Reklamationen zur Verfügung stellt. 

Ebenso können Sie sich an eine der Verbraucherschutzorganisati-
onen wenden, wo sich nicht nur die Daten des Teilzeit-Wohnrecht-
eunternehmens sowie Kopien der Verträge, Werbeprospekte und 
weiteren dazugehörigen Dokumente einsehen lassen, sondern die 
auch über die Rechte des Verbrauchers informieren sowie ggf. die 
zur Reklamation notwendigen Maßnahmen ergreifen können.

4. También puede reclamar por vía judicial, en este caso, deberá 
estar asistido por abogado y representado por procurador.
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C. Wichtige Adressen, an die Sie sich wenden können

Instituto Nacional del Consumo (nationales Verbraucherinstitut)

Anschrift: Príncipe de Vergara, 54. 28006. Madrid - Spanien  
Telefon: 91.822.44.40, 91.822.44.63 
E-Mail: inc@consumo-inc.es 

CECU - Confederación de Consumidores y Usuarios 

(spanischer Verbraucherschutzbund)

Anschrift: Calle Mayor, 45, 2º. 28013. Madrid - Spanien 
Telefon: 91.364.13.84
E-Mail: cecu@cecu.es

Centro Europeo del Consumidor (Europäisches Verbraucherzentrum)

Anschrift: Príncipe de Vergara, 54. 28006. Madrid - Spanien 
Telefon: 34.918.224555
E-Mail: inc@consumo-inc.es 



Ein durch das spanische Gesundheits- und Verbraucherministerium
und das Nationale Verbraucherinstitut subventioniertes Programm

Für den Inhalt ist ausschließlich der CECU verantwortlich
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